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zu ~1'l/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der. Abgeordneten zum Nationalrat 

Wabl, Blau-Meissner und Kollegen Nr.919/J, betreffend Kürzung der EinzeI

richtmengen bei der Milch, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage I: 

Meiner Meinung nach ist die Anlieferung von Milch auf jenes Niveau abzu

senken, das eine möglichst geringe Belastung des Absatzförderungsbeitrages 

und ein möglichst hohes Einkommen aus der Milchanlieferung zur Folge hat. 

In einer l.Phase wird gemäß Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung 

die Anlieferungsmenge von Milch um 120.000 t gesenkt werden. 

Zu Frage 2: 

Der Inlandsabsatz ist eine durch gesetzliche Anordnung gemäß § 69 Z.8 in 

Verbindung mit § 71 Abs.6 MOG vorgegebene Größe, die nur durch ent

sprechende Änderung der gesetzlichen Bestimmungen geändert werden kann. 

§ 69 Z.8 im Abschnitt D des Marktordnungsgesetzes bestimmt den Inlands

absatz w.ie folgt: 

Die im Inland erzeugte Milchmenge, die in einem Wirtschaftsjahr berechnet 

auf der Basis der Fetttrockenmasse in unbearbeiteter, bearbeiteter oder 

verarbeiteter Form im Inland abgesetzt wurde. 
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Auf Grund dieser Bestimmung rechnet der Milchwirtschaftsfonds seit dem 

Inkrafttreten der MOG-Novelle 1978 auf der Basis Fetttrockenmasse den 

Inlandsabsatz aus. Der Milchwirtschaftsfonds geht daher seit Erlaß der 

entsprechenden Bestimmungen korrekt in seinen Berechnungsunterlagen vor. 

Da sich die Voraussetzungen in den vergangenen 10 Jahren nicht geändert 

haben, besteht keine Notwendigkeit, eine Änderung der bisher praktizierten 

Berechnungsweise des Inlandsabsatzes vorzunehmen. 

Zu Frage 3: 

Die Berechnung des Inlandsabsatzes und der Bedarfsmenge ist durch gesetz

liche Anordnung gemäß § 69 Z.8 in Verbindung mit § 71 Abs.6 und§ 74 

MOG i.d.g.F. vorgegeben. Jegliche Änderung dieser Größen bedarf· einer 

entsprechenden Änderung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Zu Frage 4: 

Jegliche hoheitliche Richtmengenkürzung wird mit verfassungsrechtlichen 

Problemen, insbesondere dem Eigentumsschutz sowie dem Gleichheitsgrund

satz verbunden sein. Die verfassungsrechtliche Prüfung von Richtmengen

kürzungs modellen hängt wesentlich von der konkret~n Vorgabe ab, nach 

welchen Gesichtspunkten eine derartige Kürzung vorgenommen werden soll. 

Modelle einer Rich~mengenkürzung stehen derzeit noch in Diskussion. Es 

wurden daher zu diesem Problemkreis vorläufig noch keine eingehenderen 

verfassungsrechtlichen Prufungen angestellt. 

Ich kann daher derzeit auch keine diesbezüglichen Ergebnisse mitteilen. 

Bezüglich einer gestaffelten Richtmengenkürzung ergeben sich gleichfalls 

die eingangs erwähnten verfassungsrechtlichen Probleme. 

Zu F'lage 5: 

Die F'lage üt theo'l.e.t üc.he.'l. Natu'l und läßt e.ine. konk'l.e.te Be.antwo'l.tung nic.ht 

zu. Eine KÜ'l.zung de.'l Ric.htme.nge.n läßt keinen düekte.n Rüc.kbC.hluß au.6 die 

tatbäc.hUc.he AnUe.6e. 'W.ng zu. Vemnac.h können auc.h keine k.cnk'l.eten Angaben 

übe'l die AUbwükunge.n bei. de'l. Finanzie.'l.ung du (Jbe.'lbc.hüMe gemac.ht we'lden. 

De'l Bundebminüte'l. 
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